
Bebauungsplan zur Steuerung der Innenentwicklung 
für das Gemeindegebiet von Neuenhagen bei Berlin

Präsentation und Diskussion Vorentwurf

11.06.2026 um 18 Uhr im Bürgerhaus Neuenhagen
Holger Pietschmann, Sebastian Kretzschmar und Jakob Köhler
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Begrüßung
Bürgermeister Ansgar Scharnke
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Agenda

1. Begrüßung

2. Einführung

3. Stand Vorentwurf Bebauungsplan

4. Weiteres Vorgehen

5. Abschlussdiskussion

6. Verabschiedung
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Einführung
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Anlass und Ziel des Bebauungsplans

Anlass:

• Starkes Bevölkerungswachstum (+ ca. 8.000 Einwohner seit 1990)

• Bauliche Verdichtung und gestalterische Veränderung des Ortsbilds

Ziele:

• Sicherung Ortsbild und Attraktivität 

• Erhalt Gartenstadtcharakter

• Steuerung der maßvollen baulichen Verdichtung

• klare Rahmenbedingungen für zukünftige Bauvorhaben
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Was ist ein einfacher Bebauungsplan?

• Einfacher Bebauungsplan setzt nur einzelne Aspekte fest, ist kein 
qualifizierter Bebauungsplan

• § 34 BauGB (die nähere bauliche Umgebung) bleibt Maßstab für Beurteilung
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Stand im Bebauungsplanverfahren

9

Satzungsbeschluss
Weiterentwicklung des Entwurfs für Satzungsbeschluss anhand der Abwägung

Beteiligungen nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

Entwurf
Weiterentwicklung des Vorentwurfs anhand der Abwägung zum Entwurf

Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB 

Vorentwurf
Verschneiden der Bestandsanalyse und der Rahmenbedingungen zum Vorentwurf

Abstimmung Verwaltung, Politik und Bürgern
Verständigung über Leitlinien und Ziele Online-Befragung und Bürgerveranstaltung

Bestandsanalyse
Desktoprecherche Datenauswertung Bestandsaufnahme vor Ort

Aufstellungsbeschluss
Formaler Start des Verfahrens gem. §2 (1) BauGB

Quelle: eigene Darstellung



Stand Vorentwurf 
Bebauungsplan
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Geltungsbereich des Bebauungsplans

• Im Zusammenhang bebaute Ortsteile

• Ausklammerung Geltungsbereiche anderer Bebauungspläne
(und in solchem Sinn erbaute Gebiete angrenzend an den Gruscheweg)

• Ausklammerung Gemeinbedarfsflächen, Flächen mit großen gewerblichen 
Nutzungen, große Grünflächen etc.
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Definition von drei Teilbereichen

• Teilflächen A: Wohngebiete mit Gartenstadtcharakter

• Teilflächen B: zentrale Bereiche mit Nachverdichtungspotenzial

• Teilfläche C: Dorfanger Neuenhagen
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Festsetzung minimale Grundstücksgröße

Regelung für den gesamten Geltungsbereich:

„8. Für Baugrundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird eine 
Mindestgröße von 650 m² festgesetzt. 

Die festgesetzte Mindestgröße von Baugrundstücken darf unterschritten 
werden, wenn das betreffende Baugrundstück schon vor Inkrafttreten dieses 
Bebauungsplans als Baugrundstück bestand.“
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Rückblick Befragung:
7. Was ist die angemessene Grundstücksgröße für Einzelgebäude?
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N=1.479 von 1.501 (98 %)

45

406

741

243

44

Bis zu 400 m²

400 m² bis unter 600 m²

600 m² bis unter 800 m²

800 m² bis unter 1.000 m²

Mehr als 1.000 m²

Quelle: eigene Darstellung
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Grundstücke mit einer Größe 
über 1.300 m²



Rückblick Befragung:
6. Welche bauliche Ortsentwicklung ist Ihrer Meinung nach wünschenswert?
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N=1.433 von 1.501 (95 %)
Mehrfachnennungen möglich
Nach Häufigkeit sortiert

176

216

288

306

701

775

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sonstiges

Stärkere Ausnutzung von Grundstücken
durch  größere Gebäude / Gebäudeerweiterungen

Bau von Wohngebäuden in
(weiteren) Neubaugebieten

Schaffung von Baugrundstücken
durch Teilung großer Grundstücke

Ausnutzung von Baulücken

Qualifizierung des Bestands
(Gebäude, Grün- und Freiflächen)

Quelle: eigene Darstellung



Sicherung der kleinteiligen Bebauung

Regelung für die Bereiche mit Gartenstadtcharakter:

„3. Für Baugrundstücke in den Teilflächen mit der Bezeichnung A wird eine 
Grundfläche von 150 m² festgesetzt. 

Eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche ist ausnahmsweise 
zulässig, wenn die bauliche Anlage vor Inkrafttreten dieses Bebauungsplans 
rechtmäßig bestand.“
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Gebäude mit einer 
Grundfläche über 150 m²



Sicherung der kleinteiligen Bebauung

Regelung für die Bereiche mit Gartenstadtcharakter:

„6. Für Teilflächen mit der Bezeichnung A wird eine abweichende Bauweise 
festgesetzt. Zulässig sind Gebäude in offener Bauweise mit einer 
Gebäudelänge von max. 15 Meter. 

Eine Abweichung von der festgesetzten Bauweise ist ausnahmsweise zulässig, 
wenn die bauliche Anlage vor Inkrafttreten dieses Bebauungsplans rechtmäßig 
bestand.“
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Begrenzung der Zahl der Geschosse

Regelung für die Bereiche mit Gartenstadtcharakter und den 
Dorfanger Neuenhagen:

„4. Für Baugrundstücke in den Teilflächen mit den Bezeichnungen A und C 
wird die Zahl der Geschosse mit 2 als Höchstmaß festgesetzt.

Eine Überschreitung der zulässigen Zahl der Geschosse ist ausnahmsweise 
zulässig, wenn die bauliche Anlage vor Inkrafttreten dieses Bebauungsplans 
rechtmäßig bestand.“
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Begrenzung der Zahl der Geschosse

Regelung für die zentralen Bereiche mit Nachverdichtungspotenzial:

„5. Für Baugrundstücke in den Teilflächen mit der Bezeichnung B wird die Zahl 
der Geschosse mit 3 als Höchstmaß festgesetzt.

Eine Überschreitung der zulässigen Zahl der Geschosse ist ausnahmsweise 
zulässig, wenn die bauliche Anlage vor Inkrafttreten dieses Bebauungsplans 
rechtmäßig bestand.“
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Begrenzung der Anzahl der Wohnungen je Gebäude

Regelung für die Bereiche mit Gartenstadtcharakter:

„9. Auf Baugrundstücken in den Teilflächen mit der Bezeichnung A sind 
höchstens zwei Wohnungen je Wohngebäude zulässig. 

Eine Abweichung von dieser Festsetzung ist ausnahmsweise zulässig, wenn die 
bauliche Anlage vor Inkrafttreten dieses Bebauungsplans rechtmäßig bestand.“
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Rückblick Befragung:
5. Wenn Wohnraum geschaffen wird, welche Wohnangebote sollen entstehen?
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N=1.416 von 1.501 (94 %)
Mehrfachnennungen möglich
Nach Häufigkeit sortiert

336

543

597

1.013

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Reihenhäuser

Doppelhäuser

Mehrfamilienhäuser

Einfamilienhäuser

Quelle: eigene Darstellung



Baumpflanzungen auf Privatgrundstücken

Regelung für die Bereiche mit Gartenstadtcharakter:

„11. Auf Baugrundstücken in den Teilflächen mit der Bezeichnung A ist je 
angefangene 250 m² Grundstücksfläche mindestens ein hochstämmiger 
standortgerechter Laubbaum, Obstbaum oder eine Kiefer mit einem 
Stammumfang von mindestens 12 cm zu pflanzen. Die Pflanzung ist dauerhaft 
zu erhalten. Vorhandene Bäume, die den Anforderungen der Festsetzung 
entsprechen, sind auf die Anzahl der zu pflanzenden Bäume anzurechnen.“
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Baumpflanzungen auf Privatgrundstücken

Regelung für die zentralen Bereiche mit Nachverdichtungspotenzial und den 
Dorfanger Neuenhagen:

„12. Auf Baugrundstücken in den Teilflächen mit den Bezeichnungen B und C 
ist je angefangene 500 m² Grundstücksfläche mindestens ein hochstämmiger 
standortgerechter Laubbaum, Obstbaum oder eine Kiefer mit einem 
Stammumfang von mindestens 12 cm zu pflanzen. Die Pflanzung ist dauerhaft 
zu erhalten. Vorhandene Bäume, die den Anforderungen der Festsetzung 
entsprechen, sind auf die Anzahl der zu pflanzenden Bäume anzurechnen.“
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Rückblick Befragung:
8. Welche Gestaltungselemente sind am Ortsbild Ihrer Nachbarschaft wichtig?
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N=1.492 von 1.501 (99 %)
Mehrfachnennungen möglich
Nach Häufigkeit sortiert

136

242

444

614

908

986

1151

1229

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Sonstiges

Sichtschutz (Zäune, Hecken, etc.)

Stellplätze im Straßenraum

Zustand der Gebäude

Spiel- und Freiflächen

Begrünte Vorgärten

Gestaltung der Straße und Gehwege

Straßenbäume

Quelle: eigene Darstellung



Freihaltung Vorgartenzonen von großen Nebenanlagen

Regelung für die Bereiche mit Gartenstadtcharakter:

„7. Auf Baugrundstücken in den Teilflächen mit der Bezeichnung A sind in einer 
Tiefe von 3,0 Meter, gemessen von angrenzenden Verkehrsflächen, 
Aufstellflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sowie sonstige bauliche 
Nebenanlagen, deren Grundfläche 2 m² und deren Höhe 1,2 m überschreiten, 
unzulässig. Sonstige Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO können 
nur ausnahmsweise zugelassen werden.

Eine Abweichung von dieser Festsetzung ist ausnahmsweise zulässig, wenn die 
bauliche Anlage vor Inkrafttreten dieses Bebauungsplans rechtmäßig bestand.“

29



Begrünung Grundstücke / Ausschluss Schottergärten

Regelung für den gesamten Geltungsbereich:

„10. Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen 
überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind

- wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und

- zu begrünen oder zu bepflanzen,

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der 
Flächen entgegenstehen. Stein- und Schottergärten sind unzulässig.“
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Begrenzung Einfriedungen zu Verkehrsflächen 

Regelung für den gesamten Geltungsbereich:

„13. Einfriedungen entlang Grundstücksgrenzen zu Verkehrsflächen sind bis zu 
einer Höhe von 1,5 m über dem Niveau des angrenzenden Gehwegs als 
bauliche Anlagen (z. B. Mauern und Zäune) und Anpflanzungen (z. B. Hecken) 
zulässig. 

Die Verwendung von Zaunfeldfüllungen aus Kunststoff (z. B. Sichtschutzfolie) 
ist unzulässig.“
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Ausschluss von Ferienwohnungen

Regelung für den gesamten Geltungsbereich:

„1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Ferienwohnungen im Sinne 
des § 13a BauNVO unzulässig.

Eine Abweichung von dieser Festsetzung ist ausnahmsweise zulässig, wenn die 
Nutzung als Ferienwohnung vor Inkrafttreten dieses Bebauungsplans 
rechtmäßig bestand.“
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Ausschluss gewisser Vergnügungsstätten 

Regelung für den gesamten Geltungsbereich:

„2. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Spielhallen, Wettbüros, 
Striptease-Lokale und vergleichbare Einrichtungen mit Sexdarbietungen 
unzulässig.

Eine Abweichung von dieser Festsetzung ist ausnahmsweise zulässig, wenn die 
Nutzung als Vergnügungsstätte vor Inkrafttreten dieses Bebauungsplans 
rechtmäßig bestand. “
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Weiteres Vorgehen

34



Weiteres Vorgehen

➢Überarbeitung Vorentwurf anhand der Diskussion des heutigen Termins

➢Formulierung der Begründung zum Bebauungsplan

➢Beschluss der Gemeindevertretung zur Durchführung der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden und 
sonstigen TÖBs (§ 4 Abs. 1 BauGB)

➢Durchführung der Beteiligungsschritte

➢Auswertung und Erarbeitung des Entwurfs
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Abschlussdiskussion
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Verabschiedung
Bürgermeister Ansgar Scharnke
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Holger Pietschmann
Sebastian Kretzschmar
Jakob Köhler

Plan und Praxis GbR
Ingenieurbüro für Stadt- und Regionalplanung
Audre-Lorde-Straße 25 
10997 Berlin

030 / 6165348-10
berlin@planundpraxis.de 

mailto:teamikehessen@planundpraxis.de
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